
 
Meisterausbildung Teil I bis IV 

 
III = wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse 
IV = berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse  

 
Montags bis einschl. freitags 
8:30 bis 16:30 h = 8 Unterrichtsstunden  
 
              Maßnahmebeitrag: auf Anfrage 
                                                       Zuschuss (Bafög-Amt): 
                                                       30,5% 
                                                       Darlehen von der KfW: 
                                                       69,5%  

Der Maßnahmebeitrag kann voll steuerlich angesetzt werden 
 
Meisterausbildung Teil I und II 

 
I = Fachpraxis 
II = Fachtheorie 

 
Montags bis einschl. mittwochs 
8:30 bis 16:30 h = 8 Unterrichtsstunden  
 
              Maßnahmebeitrag: auf Anfrage 
                                           Zuschuss (Bafög-Amt): 
                                                        30,5%  

                                                 Darlehen von der KfW: 
                                                 69,5%  
Der Maßnahmebeitrag kann voll steuerlich angesetzt werden 

 
Lehrmittel / Bücher / Material ca. 
 

             
            EUR  2.500,00                     selbst aufzubringen 

 
 
Förderung: 
 
 
 
 
 
 
Unterhalt, allein stehend: 
 
 
 
   
Unterhalt, verheiratet: 
 
 
 
 
Unterhalt, verheiratet mit 1 Kind: 
 
 
 
 
Unterhalt, verheiratet mit 2 Kindern: 
 
 
 
 
Unterhalt, allein stehend mit 1 Kind: 
 
 
 
 
Jedes weitere Kind: 
 
 
 
 
Kinderbetreuung Alleinerziehende: 
 
 

 
Die Höhe des monatlichen Unterhaltsbeitrages ist abhängig 
von  
dem Einkommen / Vermögen des Teilnehmers während der 
Maßnahme bzw. zum Zeitpunkt der Antragstellung 
dem Einkommen des Ehegatten 
der Wohnsituation und der Art der Krankenversicherung 
 
 EUR     697,00  Zuschuss (Bafög-Amt): 
    EUR 238,00 
    Darlehen von der KfW: 
    EUR 459,00 
 
 EUR     912,00  Zuschuss (Bafög-Amt): 
    EUR 238,00 
    Darlehen von der KfW: 
    EUR 674,00 
 
 EUR  1.122,00  Zuschuss (Bafög-Amt): 
    EUR 343,00 
    Darlehen von der KfW: 
    EUR 779,00 
 
 EUR  1.332,00  Zuschuss (Bafög-Amt): 
    EUR 448,00 
    Darlehen von der KfW: 
    EUR 884,00 
 
 EUR     907,00  Zuschuss (Bafög-Amt): 
    EUR 343,00 
    Darlehen von der KfW: 
    EUR 564,00 
 
 EUR     210,00  Zuschuss (Bafög-Amt): 
    EUR 105,00 
    Darlehen von der KfW: 
    EUR 105,00 
 
  EUR     113,00  ohne Kostennachweis 
                                      (Kind nicht älter als 10 Jahre) 
 

 
Zuschuss zur Krankenkasse und Pflegeversicherung 
(selbst versichern oder über Eltern, wenn unter  
25 Jahre): 
 

 
               EUR      64,00 
 

 
Kindergeld (bis zur Vollendung des  
25. Lebensjahres): 
 

                 
 1. und 2. Kind: EUR    184,00 
 3. Kind:  EUR    190,00 
 jedes weitere: EUR    215,00 
 

Die Angaben erfolgen ohne Präjudiz auf die Rechts- und Sachlage und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.  

Bitte informieren Sie sich selbst bei Ihrem zuständigen Meisterbafög - Amt über Ihre eventuell Ihnen zustehenden Zahlungen und deren Höhe. 



 
Vermögen: 
 
Freibetrag Teilnehmer: 

 
 
 
 EUR 35.800,00 / Teilnehmer 
 EUR   1.800,00 / Ehegatte 
 EUR   1.800,00 / Kind 
 

 
Einkommensfreibeträge  
Teilnehmer:   
 
 
Ehegatte: 

 
 EUR     255,00 / Teilnehmer 
 EUR     520,00 / Ehegatte 
 EUR     470,00 / je Kind 
 
 EUR  1.040,00 / Ehegatte 
 EUR     470,00 / je Kind 
 

 
Maßnahmebeitrag : 
(Höchstgrenze EUR 10.226) 

 
30,5% Zuschuss, 
Rückzahlung für Unterhalt und Maßnahmebeitrag zins- und 
tilgungsfrei während der Fortbildung und während einer 
anschließenden Karenzzeit von zwei Jahren – längstens 
jedoch 6 Jahre. In dieser Zeit trägt der Staat die Zinsen.  
Rest zinsgünstiges Darlehen. Das  Darlehen muss innerhalb 
von 10 Jahren nach Beginn der Tilgungspflicht zurückgezahlt 
werden. Monatliche Raten  
mindestens EUR 128,00 
 

 
Erlass für bestandene Abschlussprüfung: 

 
Bei bestandener Abschlussprüfung werden für Maßnahmen 
oder Maßnahmenabschnitte 25% des zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht fällig gewordenen Darlehens für die Prüfungs- und 
Lehrgangsgebühren erlassen. Antrag bei der KfW. 
 

 
Anfertigung eines Prüfungsstückes: 

 
Die notwendigen Kosten der Anfertigung des Prüfungsstückes 
(sog. Meisterstück) oder eine vergleichbare Prüfungsarbeit) 
werden bis zur Hälfte, höchstens jedoch bis zu einer Höhe von 
EUR 1.534,00 im Rahmen eines zinsgünstigen Darlehens 
gefördert. 
 

 
Darlehenserlassmöglichkeit: 
 
Existenzgründungsnachlass: 

 
Erlassmöglichkeit auf die Lehrgangs- und Prüfungsdarlehen 
 
Gründung oder Übernahme eines Betriebes innerhalb von drei 
Jahren nach Beendigung der Maßnahme: 
a) 
33%, wenn ein zusätzlicher Auszubildender oder eine 
zusätzlich Auszubildende eingestellt wurde, wenn dessen oder 
deren Ausbildungsverhältnis seit mindestens 12 Monaten 
besteht, 
b) 
33%, für einen zusätzlichen Arbeitnehmer oder eine 
zusätzliche Arbeitnehmerin, wenn dessen oder deren 
sozialversicherungspflichtiges und unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Antragstellung seit 
mindestens sechs Monaten besteht, 
c) 
66%, für einen zusätzlichen Auszubildenden oder eine 
zusätzlich Auszubildende und einen zusätzlichen 
Arbeitnehmer oder eine zusätzliche Arbeitnehmerin oder für 
zwei zusätzliche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, sofern 
die jeweiligen Beschäftigungsvoraussetzungen nach a) und b) 
erfüllt sind. 
Antrag bei der KfW 
 

 
Quelle: www.meister-bafoeg.info/                                              Stand per 01.03.2011 
 

 
Die Angaben erfolgen ohne Präjudiz auf die Rechts- und Sachlage und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Bitte informieren Sie sich 

selbst bei Ihrem zuständigen Meisterbafög - Amt über Ihre eventuell Ihnen zustehenden Zahlungen und deren Höhe. 


